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Anhang 
 
- Karte „Biotoptypen und Konflikte“ 
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1 Einleitung 
 

1.1 Aufgabenstellung und rechtliche Rahmenbedingungen 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen hat in ihrer Sitzung am 22.05.2024 die 
Aufnahme des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Sportforum Zossen" im 
Gemeindeteil Dabendorf auf einer Teilfläche mit dem Ziel, eine Drei-Feld-Sporthalle errichten 
zu können beschlossen, das Büro Schirmer-Partner wurde daraufhin mit der Bearbeitung 
eines grünordnerischen Fachgutachtens beauftragt.  
Da die bestehende Zwei-Feld-Sporthalle in der Jägerstraße zur Durchführung eines 
ordentlichen Sportunterrichts der Grundschule nicht ausreichend ist, soll nun der westliche 
Bereich des Ursprungsbebauungsplans „Sportforum Zossen“ geändert werden. Die Stadt 
Zossen benötigt im Gemeindeteil Dabendorf eine Drei-Feld-Sporthalle in der Nähe des 
Schulgebäudes. Südlich der Schule befindet sich der Bebauungsplan „Sportforum Zossen“, 
dessen Nutzungen im westlichen Bereich nur ansatzweise realisiert wurden, weshalb der 
Standort des Vorhabens als geeignet zu bewerten ist. Der Bedarf einer Drei-Feld-Sporthalle 
ist als dringlicher einzustufen als die bisher geplanten Nutzungen, die der Bebauungsplan 
vorsieht, weshalb eine Änderung des Bebauungsplans notwendig ist. Der 
Ursprungsbebauungsplan „Sportforum Zossen“ hat für den westlichen Teil im Wesentlichen 
eine Stellplatzanlage vorgesehen, welche für einen Teilbereich der Fläche weiterhin geplant 
ist. 
Die örtlichen Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege werden gem. § 1 BauGB in Verbindung mit § 1a BauGB im Bebauungsplan 
dargestellt. Der vorliegende Fachbeitrag untersucht auf der Grundlage einer 
Bestandsaufnahme die Auswirkungen der Planung und erarbeitet Vorgaben für Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen sowie für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, um die 
umweltschützenden Belange im Planverfahren und bei der Abwägung zu berücksichtigen und 
durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan einen Ausgleich für die mit der 
Planung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft zu schaffen. 
 

BauGB und Naturschutzgesetzgebung 

Die Notwendigkeit zur Erarbeitung bewertbarer Unterlagen zur Sicherung der örtlichen Ziele 
von Naturschutz und Landschaftspflege ergibt sich aus: 
 
- den Forderungen der Naturschutzgesetzgebung des Landes und des Bundes mit dem 

 Auftrag zur Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene, z.B. durch § 9 
 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem § 5 des Brandenburgischen 
 Naturschutzausführungsgesetzes (BbgNatSchAG). 

-  der Berücksichtigung der Belange von Natur- und Umweltschutz nach § 1 a BauGB sowie 
-  die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung i.S.d. § 18 BNatSchG ist nach § 13a Abs. 2 Nr. 

4 BauGB in den Fällen des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht anzuwenden. Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 S. 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

 
Ziel ist es, eine den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege entsprechende 
Entwicklung planerisch vorzubereiten und abwägungsfähige Unterlagen bzgl. der Belange von 
Naturschutz und der Umweltvorsorge für das Bebauungsplanverfahren bereitzustellen.  
Die methodischen und inhaltlichen Anforderungen an dieses Fachgutachten entsprechen im 
Wesentlichen denen eines Grünordnungsplanes.  
 
Die Biotopkartierung wurde auf der Grundlage der Kartierungsanleitung „Biotopkartierung 
Brandenburg“ sowie der Biotoptypenliste, Stand März 2011 durchgeführt.  
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Landschaftsplanung 
Die Landschaftsplanung ist ein Umsetzungsinstrument des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. In einer gestuften Planungshierarchie konkretisiert sie die für den Vollzug 
der Naturschutzgesetzgebung räumlich und sachlich notwendigen Erfordernisse. Die jeweilige 
Planung hat sich dabei auf die übergeordneten Planungen zu beziehen. Für die Stufe des 
Grünordnungsplans ist dies der Landschaftsplan. Er formuliert die örtlichen Erfordernisse und 
Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. In 
den Landschaftsplan werden regionale und landesplanerische Fachvorgaben eingearbeitet 
und örtlich konkretisiert. Die Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft erfolgt auf 
der Grundlage eigener Erhebungen auf der Grundlage des aktuellen Vermesserplan sowie 
den im Internet verfügbaren Geobasisdaten des Landes Brandenburg.  
 

1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 
 

1.2.1 Angaben zum Standort 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung betrifft den westlichen Teil des Bebauungsplangebiets 
„Sportforum Zossen“. Der Änderungsbereich umfasst den westlichen Teilbereich mit den 
Festsetzungen von Stellplätzen und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen innerhalb des geplanten Sondergebiets für Sport und Freizeit. 
 

 
 
Abb.1: Ausschnitt Planzeichnung "Sportforum Zossen" mit Kennzeichnung des  
 Geltungsbereichs der 1. Änderung (rote Linie) 

 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst ca. 1,7 ha, die als Sondergebiet für Sport 
ausgewiesen sind. Teilflächen der Flurstücke 48, 49 und 50 der Flur 3 in der Gemarkung 
Dabendorf sind Bestandteil des Änderungsbereichs. Der Geltungsbereich verläuft im Westen 
entlang der östlichen Begrenzung der Straße „Zum Königsgraben“, im Norden entlang des 
Zufahrtsbereiches zur Stellplatzanlage des Schulstandortes bzw. des Kulturforums und der 
Wettkampfanlage, im Osten entlang des Böschungsfußes und im Süden entlang der im 
Ursprungsbebauungsplan festgesetzten öffentlichen Grünfläche. 
Der nördlich gelegener Teilbereich, wird derzeit als unbefestigte Stellplatzfläche, mit 
befestigtem Zufahrtsbereich, genutzt. Die bestehende Stellplatzanlage ist mit Bäumen 
bepflanzt. Des Weiteren befindet sich ein Trafo und eine kleinere eingezäunte Abstellfläche im 
nördlichen Teil des Änderungsbereiches. Die südlich angrenzenden Flächen sind derzeit  
unbebaut und liegen brach. 
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Abb. 2: Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs der 1. Änderung des Bebauungsplans 
 "Sportforum Zossen" (rote Linie) (Quelle: Geobasisdaten der LGB: © GeoBasis- DE/LGB, dl-
 de/by-2-, eigene Ergänzung) 
 
 

1.2.2  Art des Vorhabens, Ziele des Plans 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans setzt für seinen Geltungsbereich im Teil A: Planzeich-
nung bisher grundsätzlich fest: 
 
-  Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Sport“ GR = 3.000 m² 
-  Flächen mit Pflanzgeboten zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
 Bepflanzungen 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird für das Sondergebiet durch die Festsetzung der maxi-
malen Grundfläche (GR 3.000 m²) festgesetzt. Eine Überschreitung der zulässigen Grundflä-
che von 3.000 m² durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufgeführten Grundflächen ist bis 
zu einer Grundflächenzahl von 0,7 zulässig. Diese Überschreitungsmöglichkeit der zulässigen 
Grundfläche soll vornehmlich die Stellplatzanlage berücksichtigen. Die übrigen ca. 30 % Flä-
chenanteil des Änderungsbereiches sollen als Flächen für Anpflanzungen zur Verfügung ste-
hen.  
 
Die überbaubare Fläche im Sondergebiet wird durch Baugrenzen bestimmt, die Höhenent-
wicklung durch die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe von 55 m ü.NHN be-
grenzt. Das Niveau der Straße „Zum Königsgraben“ westlich der überbaubaren Grundstücks-
fläche beträgt durchschnittlich ca. 39,9 m ü. NHN. Die maximal zulässige Gebäudehöhe liegt 
demnach bei etwa 15 m ü. Straßenniveau. 
Die vorgesehene Stellplatzanlage wird nicht wie im Originalplan in einer Fläche für Stellplätze 
explizit ausgewiesen. Diese ist durch die räumliche Begrenzung des Änderungsbereiches und 
durch die Festsetzung der Überschreitungsmöglichkeit hinsichtlich der zulässigen Grundfläche 
ausreichend berücksichtigt. 
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Die im nördlichen Teil der Änderungsfläche bereits errichtete begrünte Stellplatzanlage mit 
ihren bestehenden Zufahrten soll bei der weiteren Planung zumindest teilweise Berücksichti-
gung finden. 
Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wer-
den für den Änderungsbereich teilweise neu geordnet, bleiben jedoch in ihren Flächeninhalten 
gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan in diesem Bereich nicht nur gleich, sondern über-
schreiten diese sogar um ca. 196 m². So wird die ursprünglich festgesetzte Fläche zum An-
pflanzen im Bereich der 1. Änderung von insgesamt ca. 4.870 m² auf ca. 5.066 m² vergrößert. 
Damit nehmen die Flächen zum Anpflanzen einen Flächenanteil von ca. 30 % des Geltungs-
bereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Sportforum Zossen“ ein. 
 
 

1.2.3 Umfang des Vorhabens sowie Bedarf an Grund und Boden 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst eine  Fläche von rund 
1,7 ha, die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Sportforum Zossen“ als sonstiges Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung „Sport“ festgesetzt wurde. 
 

1.3 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes einschlägiger Fachgesetze und 
 Fachpläne,  sofern für den Bebauungsplan von Bedeutung und deren 
 Berücksichtigung 
 

1.3.1  Fachgesetze 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 

Für das Bebauungsplanverfahren ist der in § 1a Abs. 2 BauGB geforderte sparsame und scho-
nende Umgang mit Grund und Boden und die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB zu 
beachten. 
 
Berücksichtigung: 
Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung auf der 
Grundlage dieses grünordnerischen Fachgutachtens zum Bebauungsplan sowie durch ent-
sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan. 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Beachtlich sind insbesondere die Bewertung der durch den Bebauungsplan verursachten Ein-
griffe in Natur und Landschaft nach §14 BNatSchG sowie die sich aus § 18 BNatSchG erge-
bende Verpflichtung, über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz der zu erwartenden 
Eingriffe nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (also im Bebauungsplanverfahren) zu 
entscheiden. Darüber hinaus sind im Planverfahren die sich aus § 44 des BNatSchG ergeben-
den Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten (Ar-
tenschutz) zu beachten. 
 
Artenschutz nach BNatSchG 

In § 44 BNatSchG wird der Schutz besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten geregelt. 
Danach ist es verboten,  
1.  wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder Entwicklungs-
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu beschädi-
gen oder zu vernichten, 

3.  wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten an ihren 
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 Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähn-
liche Handlungen zu stören, 

4.  Standorte wildlebender Pflanzen der streng geschützten Arten durch Aufsuchen, Fotogra-
fieren, Filmen der Pflanzen oder ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im 
Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch 
gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IVb der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere 
besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs 
oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor. 
Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung.  

§ 45 Abs. 7 BNatSchG bestimmt, dass die zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 
im Einzelfall Ausnahmen auch aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art zulassen können. 

Die Berücksichtigung erfolgt durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan, soweit 
erforderlich. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung wird aufgrund der vorhandenen Bestands-
situation über eine vereinfachte tabellarische Vergleichsbilanzierung mit verbaler Erläuterung 
der Eingriffswirkung und daraus abgeleiteter Kompensationserfordernisse vorgenommen. Auf 
eine grafische Darstellung der Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege in einem 
separaten Plan wird verzichtet, da die Festsetzungsabsichten des Bebauungsplans eine aus-
reichende Grundlage zur nachvollziehbaren Integration der Belange von Naturschutz und 
Landschaftspflege bieten. 

 
Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft 
 
Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) „Dünen Dabendorf“, Gebietsnummer DE 746-304 
liegt in nordöstlicher Richtung rund 630 m entfernt. Auswirkungen der Planung auf das 
Schutzgebiet können aufgrund der geplanten Nutzung und der Lage innerhalb des 
Siedlungsgebietes von Dabendorf ausgeschlossen werden.  
 
Vogelschutzgebiete (EU SPA) 
Das Europäische Vogelschutzgebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“, DE 3744-421 (Special 
Protection Area SPA gemäß Richtlinie 79/409/EWG, EG-Vogelschutz-Richtlinie) befindet sich 
rund 3.350 m nördlich des Plangebietes. Auswirkungen der Planung auf das Schutzgebiet 
können aufgrund der großen Entfernung zum Plangebiet ausgeschlossen werden.  
 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
Das Plangebiet grenzt im Süden an das LSG „Notte-Niederung“, Gebiets-Nr. 3746-602. Die 
innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Teile des LSG wurden 2012 aus dem 
Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ausgegliedert. Mit der geplanten 
Änderung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen weitreichenden Wirkungen auf das 
benachbarte LSG verursacht. 
 
Gesetzlich geschützte Biotope  
Im Plangebiet befinden sich keine nach § 30 BNatSchG und/oder § 18 BbgNatSchAG1 

                                                      
1  Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 

Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.11) 
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gesetzlich geschützten Biotope. 
 
Berücksichtigung: 
Nach § 34 BNatSchG muss vor der Zulassung oder Durchführung eines Projekts geprüft 
werden, ob es einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
ist, ein FFH-Gebiet oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen. 
Dies kann aufgrund der bestehenden Abstände, der Lage innerhalb des Siedlungsbereichs 
von Dabendorf und den bestehenden rechtsverbindlich im Bebauungsplan festgesetzten 
Nutzungen ausgeschlossen werden.  
 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)2 

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu si-
chern oder wiederherzustellen. Neben den natürlichen Funktionen (Lebensraum für Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Medium für Wasser- und Nährstoffkreisläufe, 
Filter-, Puffer-, und Stoffumwandlungseigenschaften) sind die Funktionen als Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte sowie Nutzungsfunktionen zu beachten. 
Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen dieses grünordnerischen Fachgutachtens zur 1. Än-
derung des Bebauungsplan sowie durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan, 
soweit erforderlich.  
 
 

1.3.2  Fachplanungen 
 
Landschaftsprogramm Brandenburg 

Schutzgutbezogene Ziele formuliert das Landschaftsprogramm [MLUR 2000] für die 
Schutzgüter  

Arten und Lebensgemeinschaften: Schutz und Entwicklung eines großräumigen Bio-
topverbunds von Niedermooren und grundwassernahen Standorten, Sicherung der 
Nahrungsplätze von Zugvögeln im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung  

Boden: Erhalt bzw. Regeneration grundwasserbeeinflusster Mineralböden der Niederungen; 
standortangepasste Bodennutzung  

Wasser: Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit in Gebieten mit vorwiegend durchlässigen 
Deckschichten  

Klima / Luft: Flächen ohne Aussagen zum Schutzgut Landschaftsbild: Pflege und 
Verbesserung des vorhandenen Eigencharakters / bewaldet. Entwicklungsschwerpunkte für 
die Region Zossen: 

o  Niederungsbereiche sind in ihrer gebietstypischen Ausprägung zu erhalten und zu 
 entwickeln. 

o  Mischung von Grün- und Ackernutzung ist zu sichern. 

o  Eine kleinteiligere Flächengliederung ist anzustreben. 

o  Stärkere räumliche Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen Strukturelementen 
 ist anzustreben. 

o  Verhinderung weiterer Zersiedlung / Schaffung klarer Raumgrenzen zur offenen 
 Landschaft. Erweiternde Maßnahmen bzw. Neuansiedlungen in den Bereichen Siedlung, 
 Gewerbe und Verkehr sind auf landschaftsbildbeeinträchtigende Wirkung zu überprüfen.  
 
Erholung: Entwicklung von Landschaftsräumen mittlerer Erlebniswirksamkeit 

                                                      
2  Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.Februar 

2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist 
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Der Entwurf des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises Teltow-Fläming, Karte ‚Ent-
wicklungsziele‘ trifft für das Plangebiet folgende Aussagen (UmLand 2009):  
 
Arten und Lebensgemeinschaften: Nachrangige Aufwertung von Ackerfluren  
 
Boden: Aufwertung von Niedermoorböden unter Ackernutzung – vorrangige Umwandlung in 
Grünland; Schutz von Böden mit hoher bis sehr hoher Wind- oder Wassererosionsgefähr-
dung  
 
Klima: Erhalt von Kalt- und Frischluftbahnen für belastete Gebiete  
 
Die Karte ‚Fauna‘ enthält als einzige relevante Darstellung für das Plangebiet eine in Nord-
Süd-Richtung verlaufende Flugbahn von Kranichen zwischen den Einstandsflächen bei  
Rangsdorf im Norden und Mellensee im Süden, die das Plangebiet an seinem westlichen 
Rande streift.  
 
Die Karte ‚Flora‘ stellt die Ackerflächen des Plangebietes dar sowie eine südöstlich angren-
zende Feuchtgrünlandfläche, geschützt gemäß § 32 BbgNatSchG.  
 
Die Karte ‚Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung‘ stellt das Plangebiet zu den 
strukturreichen, ebenen, offenlandgeprägten Räumen mit hoher bis sehr hoher Er-
lebniswirksamkeit. Im Verlauf des Weges nach Nächst Neuendorf, der den westlichen Rand 
des Plangebietes berührt, ist ein Radweg dargestellt. Das Altdorf wird als historischer Ortskern 
mit Baumdenkmalen hervorgehoben. 

 

Landschaftsplan der Stadt Zossen 

Der Landschaftsplan liegt als 3. Fortschreibung als sachlicher und räumlicher Teilplan zur 3. 
Änderung des FNP vom27. April 2023 vor.  Er stellt das Plangebiet ebenso wie der wirksame 
Flächennutzungsplan (FNP) (Stand: 3. Änderung vom 05.12.2023) als Sonderbaufläche mit 
Zweckbestimmung Sport- und Freizeitnutzung dar. Die 1. Änderung des Bebauungsplans  ist 
damit aus dem FNP entwickelbar.  
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
 zustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
 erheblich beeinflusst werden 
 

Die Bewertung erfolgt methodisch in Anlehnung an die Veröffentlichung „Hinweise zum 
Vollzug der Eingriffsregelung in Brandenburg (HVE)3. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung 
wird auf Grund der vorhandenen Bestandssituation (bereits vorhandene Erschließung und 
Bebauung) über eine vereinfachte tabellarische Vergleichsbilanzierung mit verbaler 
Erläuterung der Eingriffswirkung und daraus abgeleiteter Kompensationserfordernisse 
vorgenommen. Auf eine grafische Darstellung der Maßnahmen für Naturschutz und 
Landschaftspflege in einem separaten Plan wird verzichtet, da die textlichen 
Festsetzungsvorschläge im vorliegenden Teil eine ausreichende Grundlage zur 
nachvollziehbaren Integration der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in den 
Bebauungsplan bieten. 
 
 

2.1.1   Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt 
 

2.1.1.1 Potenzielle natürliche Vegetation 
 

Die heutige potenzielle natürliche Vegetation ist der Zustand der Vegetation, wie er zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der aktuellen Standortverhältnisse (Boden, Wasser, Klima 
u.a.) einschließlich der durch bisherige menschliche Tätigkeiten erfolgten Standorts- und 
Florenveränderung, insbesondere Veränderungen der Nährstoffsituation, der 
Wasserverhältnisse, der Bodenstruktur, Einbringung fremder Pflanzenarten, die sich etabliert 
haben, bei Ausschluss jeglicher menschlicher Einflüsse auf die Vegetation, zu erwarten wäre.  
Im Plangebiet würde sich als heutige potenziell natürliche Vegetation  ein „Komplex aus 
feuchtem Stieleichen-Hainbuchenwald, Erlenbruchwald, Erlen-Eschenwald, feuchtem 
Stieleichen-Birkenwald und Stieleichen-Buchenwald“  entwickeln (Landschaftsprogramm 
Brandenburg, Karte G 6.01). 
 
 

2.1.1.2  Biotoptypen 
 
Das Plangebiet ist im südlichen Teil durch eine ruderale Wiese geprägt. Im nördlichen Teil 
wurde mit dem Bau einer mit Baumpflanzungen gegliederten Stellplatzanlage begonnen. 
An der westlichen Plangebietsgrenze stehen 2 Einzelbäume (Spitzahorne) mit 
Stammumfängen zwischen 70 und 80 cm. 
 
Bei einer Begehung im August 2024 wurden folgende Biotoptypen im Plangebiet festgestellt, 
der Liste der Biotoptypen (Biotopkartierung Brandenburg) zugeordnet und auf der anliegenden 
Karte dargestellt. Die Beschreibung und Bewertung enthält Biotoptypen und Landnutzungen 
innerhalb des Plangebietes. Kartierung und Zahlencode entsprechen der Biotopkartierung 
Brandenburg (Landesumweltamt Brandenburg 2011): 
 
 
 
Tabelle 1: Biotoptypen im Plangebiet 

                                                      
3 MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT- UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES 

BRANDENBURG (MLUV)  2009: Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE). Potsdam. 
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Zahlen-
codierung 

Kartiereinheit Bedeutung für 
den Arten- und 
Biotopschutz 

Gefährdung/ 
Schutz nach 
Biotopkartierung 
Bbg. und 
BNatSchG 

03299 Sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen gering nicht gefährdet 
05113/Ack
erbrache 

ruderale Wiesen (Ackerbrache) gering nicht gefährdet 

0715213 Sonst. Solitärbäume, heimische Baumarten, 
überwiegend Jungbestände <10Jahre 

mittel nicht gefährdet 

12612 Straße mit Asphalt- oder Betondecke fehlend nicht gefährdet 

126411 Parkplatz, nicht versiegelt mit regelmäßigem 
Baumbestand 

 gering nicht gefährdet 

 
 
Bewertung 

Die naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen erfolgt auf der Grundlage der im Gelände 
abgegrenzten Biotope. Zur Bewertung werden folgende Kriterien herangezogen: 
- Natürlichkeit / Naturnähe 
- Gefährdung / Seltenheit des Biotoptyps 
- Intaktheit / Vollkommenheit 
- Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit 
 
Für jedes Kriterium wird eine fünfstufige Werteskala definiert. Bei der Gesamtbewertung eines 
Biotops werden die jeweils wertbestimmenden Kriterien gleich gewichtet. Der jeweils höchste 
Wert eines Kriteriums bestimmt anschließend die Gesamteinstufung des Biotops in die 
entsprechende Bedeutungsklasse (Schwellenwertverfahren). 
Das Plangebiet hat nach diesen Kriterien  eine insgesamt nur geringe Bedeutung für den 
Biotop- und Artenschutz.  
 

2.1.1.3 Biotopverbund 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Flächen vorhanden, die eine Bedeutung für den lokalen 
Biotopverbund haben. 
 
 

2.1.1.4 Tiere  
 

Für das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplans liegt keine aktuelle faunistische Kar-
tierung vor. Bei den im Jahr 2010 im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Sportfo-
rum Zossen“ durchgeführten Untersuchung wurden auf der Änderungsfläche  3 Brutplätze der 
Feldlerche kartiert. Für Vorkommen anderer geschützter Artengruppen lagen keine Hinweise 
vor. Dauerhaft geschützte Lebensstätten in Gebäuden und Altbäumen (Baumhöhlen) für Brut-
vögel und Fledermäuse sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Für alle anderen Artengruppen erfolgte vorab eine Potenzialanalyse zu deren Vorkommen im 
Plangebiet. Wesentliche Grundlage für die Ableitung von potenziell vorkommenden Arten stellt 
neben der geographischen Verbreitung, die Habitatansprüche der Arten und die Habitateig-
nung des Wirkraumes dar. Anhand der vorhandenen Biotope bzw. Lebensräume wird abge-
schätzt, welche Arten im Untersuchungsraum zu erwarten sind. 
Im Rahmen einer Relevanzprüfung werden die europarechtlich geschützten Arten „herausge-
filtert“ (Abschichtung), für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch die Planung mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher ei-
ner artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. 
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Dies sind Arten, 
• die im Land Brandenburg gem. Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind, 
• die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 
• deren Lebensräume/Standorte im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen (z. B. 

Hochmoore, Gewässer, Trockenrasen) und 
• deren Wirkungsempfindlichkeit so gering ist, dass sich relevante Beeinträchtigungen/ 
 Gefährdungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lassen. 
 
Für zahlreiche Arten konnten bereits ohne eine vertiefende Darstellung Verbotstatbestände 
des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden, da diese im 
Wirkungsbereich des Planvorhabens keine Vorkommen besitzen bzw. deren Auftreten im 
Untersuchungsgebiet keine verbotstatbeständliche Betroffenheit auslöst.  
 
Fledermäuse 
Aufgrund fehlender Gebäude und Bäume (Baumhöhlen) sind im Geltungsbereich der 1. 
Änderung des Bebauungsplans keine Lebensräume der im Gebiet vorkommenden 
Fledermausarten vorhanden. Das Vorkommen von Sommer- und Winterquartieren kann 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
 
Amphibien 
Laichgewässer sind im UG und auf unmittelbar angrenzenden Flächen nicht vorhanden. Eine 
Nutzung des Plangebietes als Landlebensraum kann daher grundsätzlich ausgeschlossen 
werden.  
 
Käfer des Anhanges IV der FFH-RL 
Wegen fehlender Strukturen kann das Vorkommen gewässerbewohnender Käferarten des 
Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie der holzbewohnenden Arten Eremit (Osmoderma 
eremita) und Heldbock (Cerambyx cerdo), als in Brandenburg vorkommende xylobionte Arten 
des Anhanges IV der FFH-RL ausgeschlossen werden. 
 
Das Vorkommen folgender europarechtlich geschützter Arten/Artengruppen wird im 
Plangebiet ausgeschlossen: 
• Alle Landsäuger (ausgenommen Fledermäuse) und im Wasser lebenden Säugetiere (z. B.  

Biber, Fischotter mangels geeigneter Lebensräume) 
• Alle Amphibien (mangels geeigneter Fortpflanzungsstätten im Wirkraum des Vorhabens, 

evtl. Vorkommen von Landlebensräumen) 
• Alle Libellen (mangels Gewässern im Untersuchungsgebiet) 
• Alle gewässerbewohnenden Käfer (keine Gewässer vorhanden) 
• Alle holzbewohnenden Käfer (keine Altbäume vorhanden) 
• Alle Schmetterlingsarten (mangels vorhandener Wirtspflanzen) 
• Alle Fischarten (in Brandenburg kommen keine Fischarten nach Anhang IV vor) 
• Alle Weichtiere (mangels geeignetem Fließgewässer innerhalb des Plangebietes) 
 
Eine weitere Betrachtung dieser Tiergruppe im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung 
erfolgte aus diesem Grund nicht. Als für das Plangebiet relevante Artengruppen bleiben die 
Brutvögel, deren Lebensräume bei Verlust zu ersetzen sind. 
 
Feldlerche 
 
Lebensraumansprüche 

Dieser Kurzstreckenzieher bevorzugt weitgehend offene Landschaften mit unterschiedlicher 
Ausprägung. Feldlerchen sind hauptsächlich in Kulturlebensräumen wie Grünland- und 
Ackergebieten anzutreffen, zu ihren Lebensräumen zählen bspw. aber auch Hochmoore, 
Heidegebiete, Salzwiesen und größere Waldlichtungen. Von großer Bedeutung für die 
Habitatwahl sind trockene bis wechselfeuchte Böden mit einer kargen, relativ niedrigen Gras- 
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und Krautvegetation. Auch feuchte bis nasse Areale werden nicht gemieden, sofern diese an 
trockenen Bereichen angrenzen oder mit ihnen durchsetzt sind (SÜDBECK et al. 2005). 
Als Bodenbrüter bevorzugt die Feldlerche versteckte Neststandorte mit einer geringen 
Vegetationshöhe zwischen 15-20 cm. Zwei Jahresbruten sind häufig, bei Gelegeverlusten sind 
Nachgelege möglich. Die Gelegegröße beträgt 2 bis 5 Eier, die Brut- und Nestlingsdauer 
insgesamt etwa 24 Tage. Der Brutzeitraum der Erstbrut beginnt meist ab April und endet Mitte 
Mai, die Eiablage der Zweitbrut beginnt ab Juni (ebd.). Der gesamte Brutzeitraum der 
Feldlerche liegt damit innerhalb Anfang April bis Ende Juli. 
 
Vorkommen im Untersuchungsraum 

Die Kartierergebnisse im Jahr 2010 mit 3 Brutrevieren im Bereich der Änderungsfläche 
deuteten auf eine durchschnittliche Brutdichte der Feldlerche hin. Was u.a. auf die damalige  
Bestellung der Flächen mit Getreide zurückzuführen war. Bei einer Begehung der Fläche im 
März 2025 konnten jedoch aktuell keine Reviere der Feldlerche auf der Fläche nachgewiesen 
werden. 
 
Prognose der Beeinträchtigungen 

Die Vorhabenfläche bietet in Abhängigkeit der Fruchtfolge bislang geeignete Brutplätze. Im 
Zuge der Vorhabenrealisierung werden diese für die Feldlerche geeigneten Habitatstrukturen 
in einem Umfang von ca. 0,7 ha in Anspruch genommen. 
Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten) und eine damit verbundene Verletzung /Tötung von Individuen 
(Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) durch Beschädigung von Gelegen kann 
vorerst nicht ausgeschlossen werden. Ebenso kommt es anlagebedingt zum Flächenverlust 
von Grünlandflächen, die in Abhängigkeit von der Fruchtfolge als Bruthabitate der Feldlerche 
geeignet sind. Auch Störungen der Feldlerche während der sensiblen Fortpflanzungs- und 
Aufzuchtzeit können in Form von Baulärm durch Transportfahrzeuge, Montagearbeiten und 
Baumaschinen oder durch Erschütterungen auftreten. Dass in § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 
definierte Störungsverbot kann daher nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zum vorgezogenen Ausgleich der prognostizierten 
Beeinträchtigungen 

Als Vermeidungsmaßnahme zur Verhinderung des Eintretens der genannten 
Verbotstatbestände wird ein frühzeitiger Baubeginn spätestens zum Anfang des Monats März 
innerhalb der Baugebiete festgelegt. Die Hauptbrutzeit der Feldlerche dauert von April bis 
einschließlich Juli. Entsprechend ist bis zu diesem Zeitraum eine Etablierung von Brutstätten 
der bodenbrütenden Feldlerche nicht zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Bautätigkeiten vor Einsetzen der Brutperiode eine Scheuchwirkung auf die Feldlerche 
entfaltet. Damit wird die Brutplatzwahl innerhalb der Vorhabenfläche verhindert. Mit dieser 
Maßnahme lässt sich auch gewährleisten, dass keine von Altvögeln oder nicht flüggen Jungen 
besetzten Nester auf der Änderungsfläche durch die Baufeldfreimachung zerstört und einzelne 
Tiere verletzt oder getötet werden. Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist 
damit nicht gegeben. 
Kommt es aus unvorhersehbaren Gründen zu einer Abweichung dieses Regelfalls durch einen 
verspäteten Baubeginn, sind die potenziellen Brutflächen zu kontrollieren und bei einem Fund 
durch einen ausreichend großen Sicherungsabstand mit einem Zaun abzusichern. 
Die Feldlerche legt in jeder Brutsaison ihr Nest neu an, häufig sogar mehrfach an 
verschiedenen Stellen. Somit weist sie keine strenge Bindung an ihre Brutstandorte auf und 
ist in der Lage, an anderem Ort neue Nester anzulegen. Geeignete Flächen sind in den 
verbleibenden Teilen der Ackerflur in ausreichendem Umfang vorhanden. 
Die Nutzung als Bruthabitat ist im Wesentlichen abhängig von der jeweiligen Fruchtfolge. 
Feldraine als stetig nutzbare Bruthabitate sind im Plangebiet nicht vorhanden. Daher wurden 
im Rahmen der Umsetzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Sportforum Zossen“ 
außerhalb des Plangebietes entsprechende Habitate durch Anlage von dauerhaften 
Feldrainen neu geschaffen. 
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Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten blieb damit im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt und das Eintreten des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 bis 3 
BNatSchG konnte wirksam verhindert werden.  
 
Bewertung der Verbotstatbestände / der verbleibenden Beeinträchtigungen 

Die Verbotstatbestände der Verletzung / Tötung von Individuen (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 
werden durch die Festlegung des eines Bauverbotes zwischen Anfang April und  Ende Juli (V 
CEF 1) vermieden. Unter Berücksichtigung, dass im näheren und weiteren Umfeld des 
Vorhabens weiterhin geeignete und großräumige Offenlandflächen wie Acker- und 
Grünlandflächen für die Feldlerche verbleiben und dauerhaft neue Bruthabitate geschaffen 
wurden, ist von keiner Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
durch die Inanspruchnahme von Offenlandflächen auszugehen. 
Es wird insgesamt davon ausgegangen, dass die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang bestehen bleibt und die 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG nicht eintreten. 
Ein Erfordernis der Zulassung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG besteht nicht. 
 

Tabelle 4: Schutzgut Arten und Biotope 

Funktionen (lt. HVE) Bewertung 

Arten- und Lebensraumfunk-
tion/Habitatfunktion 

- gering in ehemals intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen  
   und Grünlandflächen im südlichen Teil des Plangebietes,  
- räumliche Vernetzung mit und ähnlichen Biotopen im näheren Umfeld 

Spezielle Lebensraumfunktion -nicht vorhanden: 
 keine Vorkommen dauerhaft geschützter Lebensstätten für Fleder-
mäuse und gebäudebrütende Vogelarten im Plangebiet. 
 

  
 

Schutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile sowie geschützte Biotope und Alleen sind 
von der Planung nicht betroffen.  

 

2.1.2 Schutzgut und Boden 
 

Naturraum 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der naturräumlichen Gliederung Brandenburgs in der 
Nuthe-Notte-Niederung (Nr. 815), die Teil der naturräumlichen Großeinheit der 
Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen (Nr. 81) ist. Charakteristisch für diesen 
Landschaftsraum ist der Wechsel von Grundmoränenplatten, meist in Verbindung mit 
Stauchmoränen sowie breiten Wiesenniederungen ([MEYNEN/SCHMITHÜSEN u.a. 1961). 
 
 
Geologie und Boden 
 
Bei den örtlichen Bodenformen handelt es sich überwiegend um geringmächtige Erdnie-
dermoore aus Torf über Flußsand, Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsol (nordwest-
liches Plangebiet) sowie Kalkgleye und Kalkhumusgleye über Flußsand (östliches Plangebiet) 
[http://www.geo-brandenburg.de/boden/ 2010]. Von Südost nach Nordwest verläuft ein etwa 
25 m breiter und 320 m langer Streifen – Überrest eines in den 1930er Jahren angelegten 
Bahndammes, der etwa 1 m über dem natürlichen Geländeniveau aufragt.  
Die Bodenzahlen liegen verbreitet zwischen 30 und 40 – nur bei den Podsolböden sinkt die 
Bodengüte unter 30 (http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm 2025)]. 
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Bodendenkmale 
Im nördlichen Teil des Plangebietes der 1. Änderung befindet sich das Bodendenkmal mit der 
Nr. 130710 „Siedlung Ur- und Frühgeschichte“ Flur 3 ,Gemarkung Dabendorf. 
 

 
Abb.3: Bodendenkmal im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans (Quelle: 

 geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/3752) 

 
 
 
Bewertung 

Der Boden ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im gesamten Plangebiet 
anthropogen überprägt.  
Aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung der Niedermoorböden sind diese einem 
kontinuierlichen Degradationsprozess ausgesetzt, so dass diese ihre ursprünglichen 
Bodenfunktionen (Wasserspeicher, CO2-Puffer) im Laufe der Zeit verloren haben. Demzufolge 
sind das ökologische Potential dieser Böden und damit ihre Wertigkeit nachhaltig 
beeinträchtigt. 
Vorbelastungen durch Versiegelungen und Verdichtungen bestehen nicht. Die Böden im 
Plangebiet weisen eine allgemeine Funktionsausprägung auf. Besondere Funktionen als 
Lagerstättenressource sind nicht betroffen. Die vorhandenen Bodenarten sind keine 
Sonderbodenformen, die aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
besonders bedeutsam sind.  Bei Erdarbeiten ist zu beachten, dass der nördliche Teil der 
Änderungsfläche innerhalb eines bekannten Bodendenkmals liegt. 
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Tabelle 5: Bewertung Schutzgut Boden 

Funktionen (lt. HVE) Bewertung 

Puffer- und Filterfunktion 
 

geringes Filtervermögen und geringe Pufferfunktion durch 
durchlässige Böden;  auf versiegelten Flächen nicht relevant 

Infiltrationsfunktion 
 

geringe Infiltration von Niederschlagswasser aufgrund anstehender 
Böden, (die Versickerungsrate ist nicht mit der 
Grundwasserneubildungsrate gleich zu setzen, da diese zusätzlich 
noch vom Flurabstand und der Vegetationsschicht abhängig ist) 
auf versiegelten Flächen nicht vorhanden 

Erosions-/Bodenschutzfunktion 
 

Erosionswiderstand gegenüber Wasser aufgrund des Reliefs und 
Vegetationsbedeckung gegeben, 
auf versiegelten Flächen nicht relevant 

Lebensraumfunktion 
 

Lebensraumeignung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
Betroffenheit von Bodenbrütern. 

Biotische Ertragsfunktion 
 

mittlere natürliche Ertragsfähigkeit durch nährstoffarme Bodenbasis  
 

Funktion als 
Lagerstättenressource 

nicht relevant 

Dokumentationsfunktion als 
Archiv für Natur- und 
Kulturgeschichte 

Nördlicher Teil des Plangebietes: Lage innerhalb eines bekannten 
Bodendenkmals 

 

2.1.3 Schutzgut Wasser 
 
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Jeder ist verpflichtet, beim Einwirken auf ein 
Gewässer die dem Umstand entsprechende Sorgfalt anzuwenden, damit eine Verunreinigung 
des Wassers oder eine andere nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften verhindert wird. 
Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der 
Erdoberfläche sind die Belange der Grundwasserneubildung, der Gewässerökologie und des 
Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 
 

2.1.3.1 Oberflächengewässer 

Gewässer sind innerhalb des Plangebietes und auf unmittelbar angrenzenden Flächen nicht 
vorhanden. 
 
2.1.3.2  Grundwasser 

Der Grundwasserflurabstand im Plangebiet ist relativ gering und wurde mit 36,04 bis 36,44 m 
DHHN‘92 ermittelt, das sind zwischen 2-3 m unter Geländeoberfläche im Bereich der 
geplanten Baugrenzen.  
Das Grundwasser im Untersuchungsgebiet besitzt eine hohe Verschmutzungsempfind-
lichkeit; es ist gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt, da es 
ungespannt unter Deckschichten mit wechselhaftem Aufbau bzw. frei unter sandiger 
Deckschicht gebildet wird.  
Im Gebiet befinden sich keine Trinkwasserschutzzonen. 
 
Bewertung 

Das Plangebiet liegt in der Zone, in der das Grundwasser gegenüber flächenhaft 
eindringenden Schadstoffen nicht geschützt ist. Es befindet sich außerhalb von 
Trinkwasserschutzzonen und weist keine besondere Bedeutung für die langfristige Sicherung 
von Trinkwasservorkommen auf.  
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Der Beitrag des Planungsgebietes zur Grundwasseranreicherung ist aufgrund der 
Vegetationsbedeckung eines großen Teils der Fläche sowie des geringen Flurabstands als 
hoch einzuschätzen. 
 
Tabelle 6: Bewertung Schutzgut Wasser 

Funktionen (lt. HVE) Bewertung 

Grundwasserschutzfunktion Gering wegen sehr geringem Flurabstand  

Grundwasserneubildungs-
funktion 

im Gebiet insgesamt hoch, wegen  relativ geringem 
Jahresniederschlag (ca. 500-580 mm/a), geringem 
Grundwasserflurabstand und Vegetationsbedeckung  

Oberflächenwasserschutz-
funktion 

nicht relevant 

Abflussregulations- und 
Retentionsfunktion 

Vegetation reduziert und verzögert Abfluss von 
Niederschlagswasser, insgesamt sehr gering wg. Relief- und 
Bodenverhältnissen. Auf den versiegelten Flächen ist diese 
Funktionsfähigkeit aufgehoben 

Trinkwasserschutzfunktion Fehlend, Lage außerhalb von Trinkwasserschutzzonen 
 

 
 

2.1.4 Klima / Luft 
 

Klima 

Das überregional herrschende Großklima von Brandenburg ist subkontinental orientiert, mit 
einer mittleren Jahresschwankung der Lufttemperatur von 18,5 bis 20°C [BMUNR/UBA 1991]. 
Die Winde wehen hauptsächlich aus westlichen Richtungen. 
Das regionale Klima der Nuthe-Notte-Niederung wird durch folgende Werte beschrieben 
[SCHULTZE 1955]: 
Jahresmitteltemperatur    8,0 bis 8,5 °C. 
Temperaturmittel der Extremmonate  -1,0 bis -0,5 °C im Januar 
      18,0 bis 18,5 °C im Juli. 
jährlicher Niederschlag    500 - 580 mm 
Niederschlagsmengen der Monate   April+Mai+Juni 135 – 150 mm 
      Juni+Juli+August 175 -200 mm 
Offenlandflächen, wie sie im Plangebiet zu finden sind, sowie sich südlich und südwestlich 
angrenzend großflächig erstrecken, sind aus klimatischer Sicht Kaltluftentstehungsgebiete 
Diese kann nachts bei sogenannten strahlungsintensiven Wetterlagen entstehen: 
Da die Flächen weitgehend eben sind, kann jedoch die Kaltluft – wenn überhaupt – nur 
langsam in tiefere Lagen in Richtung Süden und Südosten abfließen und dort Wirkungen 
ausüben. 
Für das Lokalklima von höherer Bedeutung ist die Zufuhr von Frischluft aus der Landschaft 
in die angrenzenden Siedlungsbereiche tagsüber. Siedlungsflächen heizen sich gegenüber 
dem Freiland aufgrund des Vorkommens befestigter Flächen am Tage schneller und stärker 
auf. Die dabei entstehende erwärmte Luft steigt auf und saugt von unten Bodenluft an. Die 
Luft strömt somit in die Siedlungsflächen, wobei es sich überwiegend um Frischluft handelt, 
die bei ihrem Weg durch die angrenzenden Grün- und Freiflächen gereinigt wird. 
Die oben beschriebenen Effekte zeigen allerdings nur bei windarmen Wetterlagen Wirkung. 
Diese können freilich im Sommer und Winter relativ häufig auftreten. 
 
 
Lufthygiene 

Das Plangebiet liegt am Rand eines Siedlungsbereichs mit mäßigem Durchgrünungsgrad und 
geringer klimatischer Vorbelastung. Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans 
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und auf angrenzenden Flächen befinden sich keine nach BImSchG genehmigungsbedürftigen 
Anlagen.  
 
 
 
Bewertung 

Aufgrund der Lage am durchgrünten Siedlungsrand von Dabendorf bestehen keine 
klimatischen Vorbelastungen. Innerhalb des Geltungsbereichs sind kaum klimatisch 
ausgleichend wirkenden Vegetationsbestände und Einzelbäume vorhanden. Die offene 
Landwirtschaftsfläche wirkt als Kaltluftentstehungsfläche für den angrenzenden Schulstandort 
und die Freizeit- und Sportflächen. 
 
 
Tabelle 7: Bestandsbewertung Klima/Luft 

 Funktionen (lt. HVE)  Bewertung 

Bioklimatische 
Ausgleichsfunktion 

Sehr geringe Veränderungen gegenüber Freilandverhältnissen. 
(Kaltluftentstehungsfläche)  
Kaum klimatisch ausgleichend wirkenden Gehölzbestände vorhanden. 

Immissionsschutz- und 
Luftregenerationsfunktion 

fehlende Gehölzstrukturen im Plangebiet, keine Bedeutung für die 
Lufttregenerationsfunktion. 

 
 
2.1.5  Landschaftsbild 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Landschaftsraumes, der durch die Niederungsbereiche 
des Nottekanals bzw. des Nottefließes und der darin mündenden Gräben geprägt wird.  
Nördlich grenzen die Siedlungsflächen von Dabendorf an, die sich in der Neuzeit vom Altdorf 
und der Straße nach Glienick ausgehend weiter in die vernässungsfreien Niederungsbereiche 
ausgedehnt haben. Insbesondere wird der ursprünglich landwirtschaftlich geprägte Bereich 
westlich des Plangebietes nunmehr durch Siedlungsflächen überformt. 
Auffällig bei den neuzeitlichen Siedlungsflächen ist zudem ihre ungenügende landschaftliche 
Einbindung, während vor allem die ehemaligen Hofstellen im Altdorf aufgrund ihrer alten 
Gehölzbestände gut eingegrünt sind. Gleiches gilt auch für die Mehrzweckhalle, deren 
Anpflanzungen aufgrund ihres relativ geringen Alters noch keinen prägenden Charakter 
aufweisen. 
Mit Ausnahme von zwei Einzelbäumen am in Nord-Südrichtung verlaufenden Weg an der 
westlichen Grenze des Plangebietes sind keine raumwirksamen Gehölze im Plangebiet 
vorhanden. Die neu gepflanzten Bäume auf dem Parkplatz im nördlichen Teil der 
Änderungsfläche können solche Funktionen aufgrund ihrer geringen Größe noch nicht erfüllen. 
An einigen Abschnitten entlang des Weges nach Nächst Neuendorf, der den westlichen 
Rand des Plangebietes bildet, stehen Baumreihen unterschiedlichen Alters. Je nach Alter 
wirken auch sie gliedernd und belebend auf das Landschaftsbild. 
 
Erholungsnutzung findet im Plangebiet derzeit nicht statt – dazu fehlen jegliche Einrichtungen 
und Verbindungswege. Der Weg nach Nächst Neuendorf, welcher am westlichen Rand des 
Plangebietes verläuft, ist Teil des überregionalen Fontanewanderweges F4. Weiterhin führt 
darüber der Wanderweg „Baruther Linie" sowie die ‚Zülowroute` als Radroute durch die 
Regionalparks. 
Das Plangebiet ist strukturarm, weitgehend ohne Gehölzstrukturen und weist aktuell keine 
Eignung für die ortsnahe Erholung auf. 
 
Bewertung 

Das Landschaftsbild wird durch seine Eigenart, Vielfalt und Schönheit definiert und ist somit 
ein wesentliches Kriterium zur Eignung von Landschaften für die Erholung und das 
Landschaftsempfinden des Menschen.  
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Naturraumtypische Landschaftselemente, traditionelle Nutzungs- und Siedlungsformen, histo-
rische Kulturlandschaftselemente füllen die Begriffe Eigenart, Vielfalt und Schönheit aus. Stö-
rungen des Landschaftsbildes werden in erster Linie durch intensive und landschaftsverbrau-
chende Nutzungen und regionaluntypische Siedlungsstrukturen verursacht. Eine große Be-
deutung kommt in diesem Zusammenhang der Nah- und Fernwirkung des Landschaftsbildes 
zu. Die Nahwirkung wird in erster Linie durch das unmittelbare Erleben und Empfinden einer 
Landschaft oder eines Landschaftsteils charakterisiert. Die Fernwirkung wird durch das Be-
trachten von einem externen Punkt bestimmt, wobei die morphologischen Gegebenheiten eine 
wesentliche Rolle spielen. Darüber hinaus können aber auch positive, „im Vordergrund 
liegende“ Landschaftselemente negative Landschaftsveränderungen mehr oder weniger 
kaschieren. 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien ist das Landschaftsbild im Plangebiet durch eine 
monotone Ackerbrache und eine mit Jungbäumen begrünte Stellplatzanlage im nördlichen Teil  
geprägt  und weist eine insgesamt geringe  Landschaftsbildqualität auf. Für die 
Erholungsnutzung hat das Plangebiet aktuell keine Bedeutung. 
 
 
Tabelle 8: Schutzgut Landschafts- und Ortsbild/Erholung 

Funktionen (lt. HVE) Bewertung 

Naturerfahrungs- und 
Erlebnisfunktion / 
naturbezogene 
Erholungsfunktion 
 

Signifikantes Fehlen positiver Elemente des Landschaftsbildes. 
Erlebbarkeit des Landschaftsraumes durch Bebauung nicht 
eingeschränkt. Fehlende Eingrünung des Siedlungsrandes von 
Dabendorf. 

Dokumentations- und 
Informationsfunktion 
 

keine historischen Kulturlandschaftselemente betroffen 
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3 Konfliktanalyse 
 

3.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
 der Planung 
Hier geht es letztendlich um eine auf die umweltrelevanten Auswirkungen bezogene Prüfung 
der Planung und deren Umsetzung. Dabei werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
berücksichtigt und die ermittelten Auswirkungen betrachtet. 
Der Bebauungsplans bereitet mit der Inanspruchnahme von Grünflächen und der Ausweisung 
neuer Gebäudeflächen Eingriffe vor, die die Funktions- und Leistungsfähigkeit des lokalen 
Naturhaushaltes bzw. einzelner Schutzgüter beeinträchtigen können. 
Entsprechend § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB (i. V. m. § 13 Abs. 3 BauGB) wird im beschleunigten 
/vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB (Überwachung) 
ist gemäß § 13 Abs. 3 BauGB nicht anzuwenden. 
Bei der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und TöB am Planentwurf wird darauf 
hingewiesen, dass von der Umweltprüfung abgesehen wird. 
 
Die vorliegende Konfliktanalyse ist eine Darstellung des Eingriffstatbestandes und bildet die 
Grundlage für die im Kapitel 4 benannten Vermeidungs-, Minderungs- und 
Kompensationsmaßnahmen. 
Die Beschreibung der Auswirkungen der Planung erfolgt verbal argumentativ und mit Bezug 
zur geplanten Flächennutzung. Die Erheblichkeit der Auswirkungen ist von der Empfindlichkeit 
der einzelnen Schutzgüter mit Bezug zum konkreten Einzelfall abhängig und muss in den 
folgenden Planungsebenen geprüft und konkretisiert werden. 
 
 

3.1.1  Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 
 

Mit den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans werden die aktuell im südlichen 
Teil des Bebauungsplans noch vorhanden Biotope (Landwirtschaftsflächen) durch die 
geplante Festsetzung einer Sporthalle überplant und durch geringwertige Siedlungsbiotope 
ersetzt. Ein ausgleichspflichtiger Eingriff wird nicht vorbereitet, da im Vergleich zum 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Sportforum Zossen“ keine zusätzlichen Grün- und 
Freiflächen überplant werden (vgl. Kap. 3.1.2). 
Biotoptypen mit hohem und mittlerem Biotopwert sind nach der Konfliktanalyse (siehe Karte 
Biotoptypen/Konflikte in der Anlage) im Plangebiet nicht betroffen. 

 

Tiere 

Im Fokus der artenschutzrechtlichen Betrachtung steht die Prognose, inwieweit 
Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bzw. analog Art. 12 Abs. 1 
der FFH-Richtlinie oder Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie durch ein Vorhaben generiert werden. 
Die relevanten Arten sind dabei hinsichtlich einer eingriffsbedingten Betroffenheit durch 
Tötungs- und Verletzungsrisiken, erhebliche Störungen und die Beeinträchtigung zentraler 
Lebensstätten zu prüfen. Der Populationszustand stellt dabei ein maßgebliches Kriterium in 
der Prüfkulisse dar. Als relevante Arten sind die Arten zu nennen, die zu den besonders 
geschützten Arten oder den streng geschützten Arten zählen (BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 
und 14). 

Verlust von Lebensstätten 

Bei Durchführung der Planung kommt es zu einem potentiellen Habitatverlust für 1 
bodenbrütende Art des Offenlandes (Feldlerche).  
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Kollisionsrisiko und Trennwirkungen 

Bei Durchführung der Planung kann eine maximal 15 m hohe Sporthalle errichtet werden, die 
kaum zusätzliche Kollisionsrisiken und Trennwirkungen hervorrufen kann. Ausbreitungswege 
wandernder Tierarten und Biotopverbundstrukturen, die unterschiedliche Teillebensräume von 
Tierarten miteinander verbinden sind von der Planung nicht betroffen. 

Geräuschemissionen 

Geräuschimmissionen können sich direkt auf Tiere sowie auf deren Lebensräume und damit 
indirekt auf die dort lebende Fauna nachteilig auswirken. Geräuschimmissionen stellen für 
Tiere in der Regel Stress- und Störfaktoren dar, die zu einer Verdrängung oder zu einem 
Ausweichverhalten von Arten/Individuen führen können. 

Lebensraumbeeinträchtigungen resultieren aus der Reduzierung der Lebensraumqualität 
(Verlärmung). Viele Tierarten weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber sporadisch 
auftretendem Lärm auf und reagieren hierauf z. T. mit Fluchtverhalten sowie im Extremfall mit 
einer vorübergehenden oder dauerhaften Aufgabe von Lebensräumen. 

Besonders empfindliche Zeiträume für Störungen stellen Fortpflanzungs-, Brut-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten dar. Die Empfindlichkeit gegenüber Lärm ist 
artspezifisch. 

Für die Beurteilung der potenziellen Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens ist die 
Geräuschvorbelastung zu berücksichtigen. Diesbezüglich ist der nördliche Teil des 
Plangebietes durch die hier bestehende Parkplatznutzung als vorbelastet einzustufen. Daher 
ist für die hier vorkommenden Arten von einer weitestgehenden Unempfindlichkeit bzw. 
Toleranz gegenüber Lärm auszugehen. Die vorkommenden Arten sind störungsunempfindlich 
und weisen einen hohen Toleranzbereich gegenüber Geräuschen auf. Empfindliche Arten 
werden dagegen den bereits seit Jahren durch Siedlungsgeräusche beeinflussten Bereich in 
Abhängigkeit ihrer spezifischen Empfindlichkeit meiden bzw. ausweichen. 

 

Bewertung 

Die Kartierung im Plangebiet haben im Ergebnis gezeigt, dass der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes geeignete Lebensräume für die Feldlerche darstellt. Für sonstige Vogelarten 
sind keine relevanten Lebensraumstrukturen vorhanden.  
 
Für alle relevanten Arten, die ein Vorkommen innerhalb und im Umfeld des Plangebietes auf-
weisen, sind die Auswirkungen durch die bauliche Entwicklung auf der Fläche unter Berück-
sichtigung des derzeitigen ökologischen Wertes und der empfohlenen Vermeidungs- und Aus-
gleichmaßnahmen so gering, dass relevante Auswirkungen auf die lokalen Populationen bzw. 
die Erhaltungszustände der einzelnen Arten ausgeschlossen werden können.  
 
Die Erforderlichkeit von kompensatorischen Maßnahmen ergibt sich aus der Schwere der Be-
einträchtigung und den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der 
jeweiligen betroffenen Art bzw. Population.  
 
Für alle Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und alle im Rahmen der faunistischen Kartie-
rungen nachgewiesenen europäischen Vogelarten kann eine verbotstatbeständliche Beein-
trächtigung unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlos-
sen werden. Artenschutzfachlich unüberwindliche Hindernisse stehen der Durchführung der 
Planung nicht im Wege. 
 
3.1.2 Schutzgut Boden/Fläche 

Gemäß Bundesbodenschutzgesetz sollen bei Einwirkungen auf den Boden Beein-
trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktionen als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.  
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Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben sich prinzipiell durch 
Überbauung von Böden und damit durch dauerhaften Entzug seiner Funktionen im 
Naturhaushalt, einschl. des Bodenverlustes als Vegetationsstandort. 

Mit den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes werden keine zusätzlichen 
Flächen für bauliche Maßnahmen in Anspruch genommen. Im Vergleich zum 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Sportforum Zossen“ werden keine zusätzlichen Flächen 
bebaut oder versiegelt. Die mit der 1. Änderung maximal mögliche Versiegelung und der 
Kompensationsbedarf wird in der folgenden Tabelle ermittelt.  

Die maximal zu bebauende Fläche im Plangebiet ergibt sich aus der geplanten maximal 
zulässigen Grundfläche von 3.000 m² für die geplante Sporthalle sowie der GRZ von 0,7 für 
Stellplätze und ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne von § 14 
Baunutzungsverordnung. 

 

Tabelle 9: Ermittlung Eingriff Schutzgut Boden 

Rechtsverbindlicher B-Plan „Sportforum 
Zossen“ - Teilbereich 

1. Änderung B-Plan „Sportforum Zossen“ 

Bezeichnung Fläche  
qm 

Eingriff 
Schutzgut 
Boden 

Bezeichnung Fläche  
qm 

Eingriff 
Schutzgut 
Boden 

- -  Sporthalle 3.000  3.000 

Flächen für Neben-
anlagen und Stell-
plätzen mit ihren 
Zufahrten 

(12.052) - Flächen für Neben-
anlagen und Stell-
plätzen mit ihren 
Zufahrten(GRZ II = 
0,7)  

(8.856) - 

davon Stellplätze 
(wasserdurchlässig) 

5.130 3.848 
(Faktor 0,75) 

davon Stellplätze 
(wasserdurchlässig) 

4.000 3.000 

(Faktor 0,75) 

Flächen für Zufahrten 
(Asphalt) 

6.922 6.922 Flächen für 
Zufahrten (Asphalt) 

4.856 4.856 
(Faktor 1) 

Flächen zum 
Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen 
Bepflanzungen 

4.870 - Flächen zum 
Anpflanzen von 
Bäumen, 
Sträuchern und 
sonstigen 
Bepflanzungen 

5.066 - 

SUMME 16.922 10.770  16.922 10.856 

 

Bewertung 

Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist durch die Festsetzung einer GRZ von 0,8 
festgesetzt, dass das gesamte Sondergebiet mit Ausnahme der als Pflanzflächen 
festgesetzten Teilflächen für bauliche Nutzungen in Anspruch genommen werden kann. Dies 
betrifft zum einen asphaltierte, vollversiegelte Zufahrten (6.922 qm) sowie teilversiegelte, 
wasserdurchlässig befestigte Stellplatzflächen (5.130 qm). Der Eingriff in das Schutzgut Boden 
betrug insgesamt 10.770 qm. 

Bei Durchführung der Planung sind nur geringfügige zusätzliche Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden zu erwarten. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes nimmt die 
maximal vollversiegelte Fläche um 86 qm zu. Der Eingriff umfasst eine Fläche von insgesamt 
10.856 qm. 

Diese Zunahme vollversiegelter Fläche kann vollständig durch die  Zunahme  flächiger 
Gehölzpflanzungen um insgesamt 196 qm (Kompensationsfaktor 2:1) im Änderungsbereich 
kompensiert werden. 
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Da die 1. Änderung des Bebauungsplan „Sportforum Zossen“ auf der Grundlage von § 13a 
BauGB erfolgt, ist ein Ausgleich ohnehin nicht erforderlich. 

 

3.1.3 Schutzgut Wasser 
Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen können gering gehalten werden, da 
baubedingte Verunreinigungen regelmäßig nicht zu erwarten sind und – anlage- und 
betriebsbedingt – ein Großteil des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers dem 
örtlichen Wasserhaushalt erhalten bleiben soll. Die Anlage einer Geländemulde am südlichen 
Rande des Plangebietes zur Versickerung des Niederschlagswassers dient somit der 
Eingriffsminderung. 

Das im Bereich der geplanten Gebäudes anfallende Schmutzwasser wird einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. 

Das Plangebiet ist im Bestand mit Ausnahme der festgesetzten Pflanzflächen (4.896 qm) mit 
einer teilversiegelten Stellplatzanlage bebaubar. Die Fläche steht daher vollständig für die 
Grundwasserneubildung zur Verfügung. Bei Durchführung der Planung geht diese Funktion 
auf der vollversiegelten Hallenfläche (3.000 qm) verloren.  

Der Verlust von Teilflächen für die Grundwasserneubildung ist dann als unerheblich zu 
beurteilen, wenn das Niederschlagswasser weitgehend innerhalb des Plangebietes versickert 
wird. Grundlage für die Umsetzung dieser Versickerung bildet u. a. § 54 Abs. 4 des 
Brandenburgischen Wassergesetzes. Danach gilt: „Soweit eine Verunreinigung des 
Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, ist 
Niederschlagswasser zu versickern.“ 

 

Niederschlagswasserentsorgungskonzept 

Das Niederschlagswasserentsorgungskonzept für das vorliegende Bauvorhaben beachtet 
grundsätzlich, dass das anfallende, nicht belastete Niederschlagswasser gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie § 54 Abs. 
4 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) verbracht wird. 

Um das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser dem örtlichen Wasserhaushalt zu 
erhalten, soll es zusätzlich in dafür vorgesehene Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  geleitet und dort versickert werden. Dafür 
wurde an der südlichen Grenze des Plangebietes des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
„Sportforum Zossen eine Fläche für eine Versickerungsmulde angelegt. Diese befindet sich 
außerhalb angrenzend an das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplans. Dieser 
Grünstreifen wird gleichzeitig dafür genutzt, um dort einen Heckenstreifen zur Abschirmung 
des Plangebietes zur freien Landschaft zu pflanzen. 

 

Bewertung 

Der Verlust von maximal 3.000 qm Versickerungsfläche durch die 1. Änderung des 
Bebauungsplans ist nicht als erhebliche negative Auswirkung für den Grundwasserhaushalt 
zu werten. Eine erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen des Grundwassers durch die 
Flächeninanspruchnahme bzw. eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands des 
vorliegenden Grundwasserkörpers ist nicht zu erwarten, da das Niederschlagswasser im 
Plangebiet auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen des Baugebietes und flächig über 
die wasserdurchlässig befestigten Stellplatzflächen versickern kann. 

 
3.1.4 Schutzgut Klima/Luft 

Baubedingt ist mit Schadstoffemissionen durch Baufahrzeuge zu rechnen. Auch bei 
Erdarbeiten kann es bei ungünstigen, trockenen Wetterlagen zu Staubemissionen kommen. 
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Anlagebedingt ist durch die Anlage begrünter Sport- und Freizeitflächen und zusätzlichen 
Baum- und Strauchpflanzungen mit kleinklimatischen Verbesserungen zu rechnen. 
Betriebsbedingt treten regelmäßig keine Schadstoffemissionen auf - abgesehen von den bei 
Sport- und Freizeitanlagen üblichen, deren Beschränkungen den entsprechenden Normen und 
Regeln unterliegen. Die Auswirkungen der zu erwartenden Geräuschemissionen des 
Sportforums wurden  im Rahmen der Planungen zum ursprünglichen Bebauungsplan 
„Sportforum Zossen“ durch einen Fachgutachter im Rahmen einer schalltechnischen 
Prognose überprüft (KSZ Ingenieurbüro GmbH 2010). Im Ergebnis wurde festgestellt, dass bei 
regulärem Spielbetrieb nicht mit Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte zu 
rechnen ist. 

 

Bewertung 

Mit Durchführung der Planung werden durch die Zunahme klimatisch wirksamer 
Vegetationsfläche um 196 qm im Vergleich zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan die 
klimatischen Bedingungen im Plangebiet verbessert. Mit der zusätzlichen Festsetzung von 
Fassadenbegrünung an der geplanten Sporthalle werden weitere klimatisch ausgleichend 
wirkende Grünstrukturen im Plangebiet angelegt.  

Die anlagebedingte Zunahme versiegelter Flächen, die zu einer zunehmenden Erwärmung im 
Plangebiet führen kann, wird durch die Festsetzungen von klimatisch wirksamen  
Fassadenbegrünungen sowie der Zunahme von Strauch- und Baumpflanzungen innerhalb des 
Plangebietes ausgeglichen. 

Andere Lufthygienische Beeinträchtigungen sind  aufgrund der gesetzlichen und sonstigen 
normierten Emissionsbeschränkungen, denen emissionsrelevante Anlagen und der Kfz-
Verkehr unterliegen, bei Durchführung der Planung nicht zu erwarten.  

 

3.1.5 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild, Erholungsvorsorge 

Baubedingte Beeinträchtigungen treten allenfalls in Form von Baustellenverkehr auf. 
Anlagenbedingte Beeinträchtigungen sind ebenfalls dadurch zu erwarten, dass infolge der 
geplanten 1. Änderung des Bebauungsplanes „Sportforum Zossen“ ein bereits 
rechtsverbindlich als großflächige Stellplatzanlage festgesetzter Bereich mit einer zusätzlichen 
Halle für den Schulsport versehen wird. Mit einer Höhe von maximal 15 m über Gelände wird 
diese auch eine Fernwirkung aufweisen, die über das eigentliche Plangebiet hinausreicht. 

Der gesamte Änderungsbereich wird an den Seiten mit einer Gehölzpflanzung eingefasst, so 
dass erhebliche negative Fernwirkungen der geplanten Bebauung und damit ein Eingriff ins 
Landschaftsbild deutlich gemindert wird. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind aufgrund des Fehlens störungssensibler Nutzungen 
auf den unmittelbar angrenzenden Flächen nicht zu erwarten. 

 

Bewertung 

Die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans (von den Grenzen des Plangebietes 
zurückgenommene Baugrenze, Beschränkung der Höhenentwicklung durch maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe, randliche Eingrünung und Fassadenbegrünung an der geplanten Sport-
halle) sichern, dass sich die Bebauung in die umgebende  Bestandsbebauung  einfügt und die 
Fernwirkungen und negative Auswirkungen auf den angrenzenden Landschaftsraum vermie-
den werden können.  
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Tabelle 10: Zusammenfassende Eingriffsbewertung  

Schutzgut funktionsbezogene 
Bewertungskriterien 

Konflikt Bilanz 

Boden • Natürlichkeitsgrad und 
Funktionsfähigkeit des Bodens 
(Grad der anthropogenen 
Veränderung des Bodens) 

Zunahme der maximal zulässigen 
Bebauung und Versiegelung von 
10.770 qm auf 10.855 qm im 
Geltungsbereich der 1. Änderung 
des Bebauungsplans. 

 

Zunahme der bebauten und 
versiegelten Fläche im 
Geltungsbereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes um 86 qm. 

Extensivierung der Bodennutzung 
durch Zunahme der  flächigen 
Gehölzpflanzung um 196 qm. 

Eingriff verminderbar 

 

Wasser • Grundwasseranreicherung, 
Zurückhaltung von Nieder-
schlagswasser zum Schutz von 
Vorflutern insbesondere bei 
Hochwasser 

Beeinträchtigung der 
Grundwasseranreicherung durch 
Baumaßnahmen und 
Versiegelung 

 

Versickerung des unbelasteten 
Niederschlagswasser innerhalb des 
Plangebietes 

Eingriff vermeidbar 

Klima/ Luft-
hygiene 

• Temperatur, Luftfeuchte, Wind 

 

Verlust von Offenland als 
Kaltluftentstehungsfläche  

Zunahme von Neupflanzungen 
innerhalb des Plangebietes um 196 
qm. 

Festsetzung von Fassadenbegrünung 
an fensterlosen Außenwandflächen  

der geplanten Sporthalle (Nicht 
quantifizierbar). 

Eingriff verminderbar 

Biotop- und 
Arten-
schutz 

• Natürlichkeit, Vielfalt, 
Seltenheit und Gefährdung 
vorkommender Tier- und 
Pflanzenarten 

 

 

 

Lebensraumverlust für Tiere auf 
zusätzlich 86 qm überbaubarer 
Fläche. 

Zunahme der Fläche für 
Neupflanzungen an den Rändern des 
Geltungsbereichs um 196 qm  

Festsetzung eines Pflanzgebots zur 
Begrünung der Stellplatzanlagen im 
Baugebiet. 

Eingriff ausgleichbar 

Land-
schaftsbild 

• Schönheit, Eigenart und Vielfalt 
von Natur und Landschaft; 
landschaftsraumtypische 
Strukturen und Einzelelemente, 
Grad der Identität zum 
Landschaftsraum 

Überbauung geringwertiger 
Landwirtschaftsfläche mit einem 
maximal 15 m hohen Baukörper 
(Sporthalle). 

Flächige Gehölzpflanzungen  an der 
westlichen, südlichen und 
südöstlichen Plangebietsgrenze zur 
raumwirksamen Eingrünung des 
Sportforums. 

Begrünung der geplanten 
Stellplatzanlage durch 
Baumpflanzungen (1 Baum je 10 
Stellplätze), Fassadenbegrünung an 
der geplanten Sporthalle. 

Eingriff ausgleichbar 
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4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 

 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Insoweit ist 
hier zu beschreiben, wie die Vermeidungs- und Ausgleichserfordernisse des 
Naturschutzrechtes beachtet werden.  
Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB i. 
V. m. § 18 BNatSchG ist die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die Planung 
zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu entwickeln.  
Daher wurden im grünordnerischen Fachgutachten die zu erwartenden Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts und der Landschaft erfasst. Je nach den beeinträchtigten Funktionen 
werden die für einen Ausgleich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen aufgeführt und 
Vorschläge für verbindliche Festsetzungen im Bebauungsplan oder für sonstige Regelungen 
erarbeitet.  
 
Aus Gründen einer klaren Strukturierung werden die einzelnen Maßnahmen Schutzgut 
bezogen beschrieben. Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zum 
Ausgleich sind erforderlich: 
 
 
4.1 Vermeidung und Verminderung von Eingriffen 
 

Grundsätzlich gilt für den Verursacher eines Eingriffs ein Vermeidungsgebot, das ihn nach § 
13 des Bundesnaturschutzgesetzes zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen 
verpflichtet. 
Demzufolge hat die Vermeidung von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild Priorität 
vor dem Ausgleich oder Ersatz des vorübergehenden Eingriffs und des Totalverlustes. 
  
 

4.1.1 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie zum Ausgleich und Er-
satz 
 

Aufgrund dessen, dass die überbaubare Fläche im geplanten Sondergebiet „Sport und Frei-
zeit“ so dimensioniert wurde, dass die erforderlichen Rahmenbedingungen zum Bau einer 
Sporthalle eingehalten werden können, sind die Möglichkeiten zur Vermeidung und Verringe-
rung planbezogener Auswirkungen auf die Umwelt eingeschränkt. Folgende Vorkehrungen zur 
Vermeidung sind im Rahmen der jeweiligen Zulassungsverfahren durchzuführen, um Gefähr-
dungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen 
Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern.  

V CEF 1 Zur Vermeidung von möglichen Störungen der Feldlerche während der Brut- 
  und Aufzuchtzeiten sind Bauaktivitäten und Beräumungen im Bereich der Of-
  fenflächen im Zeitraum zwischen Ende Juli und Anfang April des darauffolgen
  den Jahres durchzuführen.  
 
Aufgrund der Lage des Plangebietes angrenzend an die freie Landschaft sind Beleuchtungs-
einrichtungen insektenfreundlich auszuführen um unnötige Verluste nachtaktiver Insekten zu 
vermeiden. 
 
V CEF 2 Außenleuchten sind zum Schutz von wildlebenden Tierarten ausschließlich 
  mit Leuchtmitteln mit warmweißer Farbtemperatur und maximal 3000 Kelvin 
  zulässig. Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten staub
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  dicht geschlossen auszuführen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 
  maximal 60 Grad Celsius nicht überschreiten. Eine Abstrahlung oberhalb der 
  Horizontalen sowie auf angrenzende Wasserflächen , Gehölze oder Grünflä-
  chen ist unzulässig. Die Außenbeleuchtung ist auf das zur verkehrssichernden 
  Nutzung der Freiflächen notwendige Maß zu beschränken. 
 
Die aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens und der Realisierung zu berücksichtigen. 
 
 
4.1.2 Schutzgut Boden 

Mit dem Ziel des Bodenschutzes sollen zur Vermeidung des Eingriffes während der Bauzeit 
alle Baustelleneinrichtungen ausschließlich auf zukünftig versiegelten Flächen untergebracht 
werden. Auch durch Teilversiegelung statt durch Vollversiegelung von Wegen und Stellflächen 
lassen sich Eingriffe in den Boden vermeiden beziehungsweise minimieren. 
Neben der Begrenzung der maximal zulässigen Versiegelung im geplanten Sondergebiet auf 
einen GRZ von 0,7 anstelle der nach Baunutzungsverordnung zulässigen 0,8 kann durch Fest-
setzung nicht vollständig versiegelter Flächen für Stellplätze im geplanten Baugebiet eine ak-
tuell nicht abschließend  quantifizierbare Eingriffsminderung erreicht werden.  
 
V 1  Festsetzung zur wasser- und luftdurchlässigen Befestigung von Pkw-Stellplätzen im ge-
 planten Sondergebiet. 
 

4.1.3 Schutzgut Wasser 
 
Die geplanten Maßnahmen V1 dient auch der Vermeidung und Verminderung der nachteiligen 
Auswirkungen der Planung auf den Wasserhaushalt. Besondere Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung oder zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen der Planung auf 
das Schutzgut sind nicht erforderlich, da das anfallende Niederschlagswasser im geplanten 
Sondergebiet  zur Versickerung gebracht wird. Damit wird der landesrechtliche Regelung zur 
Versickerung des Niederschlagswassers entsprochen. Weitere Maßnahmen sind nicht ge-
plant. 
 

4.1.4 Schutzgut Klima/Luft 
 
Besondere Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich erheblich nach-
teiliger Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut erfolgt die Festsetzung einer Fassaden-
begrünung um die klimatisch negativen Wirkungen einer zusätzlichen Überbauung und Ver-
siegelung von Böden zu vermindern.  
 
V 2 Mit Ausnahme von Glasfassaden sind – sofern keine brandschutzrechtlichen 
 Bestimmungen entgegenstehen - zusammenhängende öffnungs- bzw. fensterlose 
 Wandabschnitte mit einer Fläche von mindestens 50 m² mit rankenden,  schlingen
 den oder kletternden Pflanzen flächig und dauerhaft zu begrünen. 
 Für nichtklimmende Pflanzen ist eine Rankhilfe vorzusehen. Je Kletterpflanze  ist 
 eine Pflanzfläche von mindestens 1 m² herzustellen. Als Richtwert gilt eine 
 Pflanze pro 2,0 m Wandlänge. Die Pflanzungen sind gemäß der guten  fachlichen 
 Praxis auszuführen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
 

4.1.5 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild, Erholungsvorsorge 
 
Die geplanten Maßnahmen V 1 und V 2 dienen auch der Vermeidung und Verminderung der 
nachteiligen Auswirkungen der zusätzlichen Bebauung auf das Landschafts- und Ortsbild.  
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5 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB) 
 
Die folgenden Festsetzungen gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB   i. V. m. § 87 Abs. 1 
Nr. 1 BbgBO sollen die vorhandene Natur nach Möglichkeit schützen und die Auswirkungen 
der geplanten Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaft minimieren. Sie dienen der 
Durchgrünung des Plangebietes, dem Schutz der Bodenfunktion in den Bereichen von 
Zufahrten und Stellplätzen sowie der Einbindung in den Landschaftsraum. 
 
 
Textfestsetzung 3 
Die Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. Die Stellplatzanlagen sind 
zu begrünen. Dazu ist je 10 Stellplätze mindestens 1 hochstämmiger Baum mit einem 
Stammumfang von mindestens 12 cm der Pflanzliste 1 zu pflanzen. 
 

Textfestsetzung 5 
Auf mindestens der Hälfte der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Kennzeichnung „B“ sind mindestens 3-
reihige Laubgehölzanpflanzungen mit mindestens 1 Baum pro 50 m² der Pflanzliste 1 und 
mindestens 1 Strauch pro 1,5 m² der Pflanzliste 2 anzulegen. 
 
Textfestsetzung 7 
Mit Ausnahme von Glasfassaden sind – sofern keine brandschutzrechtlichen  Bestimmun-
gen entgegenstehen - zusammenhängende öffnungs- bzw. fensterlose  Wandabschnitte mit 
einer Fläche von mindestens 50 m² mit rankenden, schlingenden oder kletternden Pflanzen 
flächig und dauerhaft zu begrünen. 
Für nichtklimmende Pflanzen ist eine Rankhilfe vorzusehen. Je Kletterpflanze  ist eine 
Pflanzfläche von mindestens 1 m² herzustellen. Als Richtwert gilt eine Pflanze pro 2,0 m Wand-
länge. Die Pflanzungen sind gemäß der guten fachlichen  Praxis auszuführen, dauerhaft zu 
unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
 
 
Begründung 
Die Festsetzung Nr. 3 dient dazu, den Versiegelungsgrad der Böden innerhalb des 
Parkplatzbereiches und damit den Eingriff in den Naturhaushalt zu mindern. Um das 
sommerliche Aufheizen der abgestellten Fahrzeuge zu verringern, sollen die Stellplätze mit 
Bäumen überschirmt werden. 
Mit der Festsetzung Nr. 5 soll gewährleistet werden, dass die entsprechend im Plan 
festgesetzten Flächen als Kompensationsflächen für die Eingriffe in die Schutzgüter Boden 
und Biotop-/Artenschutz des Ursprungsbebauungsplans gewertet werden können. Dazu 
gehören - wie festgesetzt – eine Mindestdichte bei der Bepflanzung und die Verwendung 
heimischer, bodenständiger Gehölzarten. Die mindestens 3-reihige Pflanzweise ergibt sich 
aus den Anforderungen der Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) an die 
Anrechenbarkeit von Anpflanzungen für die Eingriffskompensation 
Mit der Festsetzung Nr. 7 sollen Fassadenbegrünungen an der geplanten Sporthalle 
festgesetzt werden. Diese bietet aufgrund ihrer positiven mikroklimatischen Wirkung durch 
Verschattung und Verdunstungskühlung ein erhebliches Potenzial zur erforderlichen 
Klimaanpassung im geplanten Baugebiet. 
 
 
Pflanzliste 1 
Acer campestre   Feld-Ahorn  
Acer pseudoplatanus  Bergahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche  
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn  
Crataegus laevigata   Zweigriffliger Weißdorn  
Malus sylvestris   Wild-Apfel  
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Prunus avium    Vogel-Kirsche  
Prunus padus   Trauben-Kirsche  
Pyrus pyraster   Wild-Birne  
Sorbus aucuparia   Eberesche  
Tilia cordata    Winterlinde  
Ulmus laevis    Flatterulme 
 
Pflanzliste 2 
Cornus sanguinea   Bluthartriegel  
Corylus avellana   Hasel  
Cytisus scoparius   Besenginster  
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen  
Frangula alnus   Faulbaum  
Prunus spinosa   Schlehe  
Rhamnus cathartica   Kreudorn  
Rosa canina    Hundsrose  
Rosa rubiginosa   Weinrose  
Salix purpurea   Purpurweide  
Salix triandra    Mandelweide  
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 
 
 

5.3 Maßnahmen zum Artenschutz 
 
Die Absicherung von artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, 
wie z.B. zeitlich vorgegebene Bauzeitenregelungen oder die Schaffung von Nisthilfen, eignen 
sich nicht für eine Absicherung durch Festsetzung in Bebauungsplan. Allen Festsetzungen 
nach § 9 BauGB ist gemein, dass sie nur aus städtebaulichen Gründen erfolgen dürfen, womit 
in der Regel bodenrechtliche Gründe verbunden sind.  
Die nachfolgenden artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens und der Realisierung zu berücksichtigen. 
 
Bauzeitenregelung 
Zur Vermeidung von Störungen der Feldlerche während der Brut- und Aufzuchtzeiten sind 
Bauaktivitäten und Beräumungen im Bereich der Offenflächen im Zeitraum zwischen Ende Juli 
und Anfang April des darauffolgenden Jahres durchzuführen.  
 
Insektenfreundliche Beleuchtung 
Außenleuchten sind zum Schutz von wildlebenden Tierarten ausschließlich mit Leuchtmitteln 
mit warmweißer Farbtemperatur und maximal 3000 Kelvin zulässig. Die Leuchtgehäuse sind 
gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen auszuführen und dürfen eine 
Oberflächentemperatur von maximal 60 Grad Celsius nicht überschreiten. Eine Abstrahlung 
oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasserflächen, Gehölze oder Grünflächen 
ist unzulässig. Die Außenbeleuchtung ist auf das zur verkehrssichernden Nutzung der Freiflä-
chen notwendige Maß zu beschränken. 
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ruderale Wiesen = 10.606 m²05113

Straße mit Asphalt oder Betondecke12612

Biotoptypen und Konflikte

Kartengrundlage:
Maßstab
1 : 1.000 im Original

Stand:
20.02.2026

Bearbeiter:
Ch. Nölte

Amtlicher Lageplan, Stand: 09/2024

Zillestr. 105 10585 Berlin   Fon 030/69811411

Biotoptypen
Grundlage:
Biotopkartierung Brandenburg

Stadt Zossen
GT Dabendorf 

1. Änderung Bebauungsplan "Sportforum Zossen" 

Konflikte

Grenze des Plangebietes

Sonstige Planzeichen

Gebäude

Umgrenzung überbaubarer Flächen

Sonst. Solitärbäume, heimische Baumarten, 
überwiegend Jungbestände (<10 Jahre)0715213

sonstige ruderale Pionier- und 
Halbtrockenrasen = 2.408 m²03229

Parkplatz nicht versiegelt mit regelmäßigem 
Baumbestand

126411
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03229
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